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Off enlegung gemäß § 25 Medienge­
setz: Medieninhaber: Stadtgemeinde 
Leoben, Erzherzog-Johann-Straße 2, 
8700 Leoben – Grundlegende Richtung: 
Information der Bevölkerung über die 
Geschehnisse in der Stadt Leoben sowie 
die Veröff entlichung von Amtlichen 
Nachrichten und Informationen.

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe des Stadtmagazins:

15. Februar 2009

Nächste Gemeinderatssitzung:
Do, 12. Februar 2009, 14 Uhr

KUNDMACHUNG VERORDNUNG

VERORDNUNG

Saison­Kinder­
gartengruppen:
Einschreibung
Die Stadtgemeinde Leoben wird bei entspre-
chender Nachfrage im Sommer 2009 in der 
Zeit 

von 13. Juli bis 7. August 2009 und von 
10. August bis 4. September 2009

die nachstehend angeführten Kindergarten-
gruppen als Saison-Kindergartengruppen 
führen. 

Kindergarten Leoben­Stadt:
Halbtagsgruppe von 7 bis 13 Uhr geöff net

Kindergarten Donawitz II:
erweiterte Ganztagsgruppe von 7 bis 19 Uhr 

geöff net
Kindergarten Judendorf:

Halbtagsgruppe von 7 bis 13 Uhr geöff net
Kindergarten Göss:

Alterserweiterte Gruppe von 7 bis 15 Uhr 
geöff net

Kindergarten Lerchenfeld:
erweiterte Ganztagsgruppe von 7 bis 19 Uhr 

geöff net
Kinderkrippe Lerchenfeld:

Ganztagsgruppe von 7 bis 17 Uhr geöff net

Die Einschreibung zum Besuch der Saison-
Ganztagskindergartengruppen fi ndet im je-
weiligen Kindergarten am 

Mittwoch, dem 4. März 2009,
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr 

statt. 
Bei der Einschreibung wird jenen Kindern, de-
ren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte in Le-
oben wohnhaft sind, gegenüber Eltern, die 
nicht in Leoben wohnhaft sind, sowie jenen 
Kindern, deren Eltern bzw. Erziehungsberech-
tigte berufstätig sind, Priorität eingeräumt. 
Verspätete Anmeldungen können nur dann 
berücksichtigt werden, wenn das Fassungs-
vermögen der Saison-Kindergartengruppen 
nicht erschöpft ist. 
Weitere Auskünfte: Referat für Schulen und 
Kindergärten der Stadtgemeinde Leoben, 
Tel.: 4062/220. 

Verkehrsmaßnahmen
Gemäß § 43 Abs 1 lit b Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) 1960, BGBl 1960/159 idF BGBl 
I 2006/152, wird 

–  für die nördliche Zufahrt des an der westli-
chen Straßenseite der Gösser Straße, nörd-
lich der Einbindung Dreihufeisengasse gele-
genen Parkplatzes sowie

–  für die nördliche und westliche Seite der Zu-
fahrt des an der westlichen Straßen seite der 
Südbahnstraße im Bereich der Objekte Le-
oben, Südbahn straße 16 - 22 gelege nen 
Parkplatzes

ein Halteverbot erlassen.

Die Kundmachung dieser Verordnung hat 
durch die Stadtgemeinde Leoben – Ab teilung 
In frastruktur und Technik – Wirtschaftshof – 
im Einvernehmen mit der Bun despolizeidi-
rektion Leoben durch die Aufstellung des 
 Vorschriftszeichens gem. § 52 Z 13 b Stra ßen-
verkehrs ordnung (StVO) 1960, BGBl 1960/159 
idF BGBl I 2006/152, „Halten und Parken ver-
boten“ mit den Zusatztafeln „Anfang“ und 
„Ende“, nach Maßgabe der Pläne der Stadtge-
meinde Leoben – Rechtsabteilung – Bau- und 
Straßenrecht – vom 10.10.2008 (Südbahnstra-
ße) und 20.11.2008 (Gösser Straße), welche 
integrie rende Be stand teile dieser Ver ordnung 
bilden, am Beginn sowie am Ende der voran-
geführten Ver botsbereiche zu erfolgen.

Verkehrsmaßnahmen
Gemäß § 43 Abs 1 lit b Straßenverkehrsord-
nung (StVO) 1960, BGBl 1960/159 idF BGBl I 
2006/152, wird für die Moserhofstraße ein 
Fahrverbot – ausgenommen Anrainer, Zustell-
dienst und Radfahrer, erlassen.
Die Kundmachung dieser Verordnung hat 
durch die Stadtgemeinde Leoben – Abteilung 
Infrastruktur und Technik – Wirtschaftshof – 
im Einvernehmen mit der Bundespolizeidirek-
tion Leoben durch die Aufstellung des 
 Vorschriftszeichens gemäß § 52 Z 1 Stra ßen-
verkehrsordnung (StVO) 1960, BGBl 1960/159 
idF BGBl I 2006/152, „Fahrverbot (in beiden 
Richtungen)“ mit der Zusatztafeln „ausge-
nommen Anrainer, Zustelldienst und Radfah-
rer“ unmittelbar östliche der Ausfahrt des auf 
der südlichen Straßenseite der Moserhofstra-
ße gelegenen Parkplatzes, nach Maßgabe des 
Planes der Stadtgemeinde Leoben – Abtei-
lung Infrastruktur und Technik – Umwelt und 
Tiefbau – vom 12.1.2009, welcher einen integ-
rierenden Bestandteil dieser Verordnung bil-
det, zu erfolgen.

Jubelpaare bitte melden!
Jubelhochzeiten, wie die Goldene oder Dia-
mantene Hochzeit, sind im Gegensatz zu 
den Geburtsdaten nicht amtlich erfasst.

Daher ersucht die Stadtgemeinde Leoben 
die Ehepaare oder deren Verwandte um Be-
kanntgabe der Jubelhochzeitstermine.

Ab der Goldenen Hochzeit gibt es neben 
den persönlichen Gratulationen durch Ver-
treter der Stadt Leoben einen schönen Ge-
schenkskorb. Meldungen bitte an das Büro 
des Bürgermeisters, Tel. 4062-216.



SPORTGALA

Eintritt frei! Die besten SportlerInnen, sowie verdiente Funktionäre
werden im Rahmen der 25. Leobener Sportgala geehrt.

Akrobatikkünstler „Zirkus Meer“
Comedy Slapstick „Georg Clowny“

„Samba Brasil“ Tänzerinnen

Musik: Coconuts

25. Leobener

18 Uhr, Sporthalle Leoben
Sa., 7. März 2009

Moderation:
Wolfgang Ortner

Eishalle Leoben
14.00 bis 16.00 Uhr
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Jedes maskierte Kind erhält 
eine süße Überraschung!
Jedes maskierte Kind erhält 
eine süße Überraschung!

Clownin POPOLINA unterhält mit 
einem tollen Animationsprogramm!

Clownin POPOLINA unterhält mit 
einem tollen Animationsprogramm!

Eishalle Leoben
14.00 bis 16.00 Uhr
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